
BEKANNTMACHUNG 
 

Für die Stadt Kirchenlamitz finden zur Erörterung gemeindlicher 
Angelegenheiten (Art. 18 Abs. 1 Gemeindeordnung) folgende 
Bürgerversammlungen statt: 
 
 
Montag, den 18. Mai 2026, um 20:00 Uhr 
für den Bereich der ehemaligen Gemeinden Niederlamitz und 
Dörflas 
in der Gaststätte TSV-Heim, Am Schwimmbad 1, Niederlamitz 
 
Mittwoch, den 20. Mai 2026, um 20:00 Uhr 
für den Bereich der ehemaligen Gemeinden Raumetengrün und 
Reicholdsgrün 
in der Dorfhalle Großschloppen, Großschloppen 18 
 
Donnerstag, den 21. Mai 2026, um 20:00 Uhr 
für den Bereich der Stadt Kirchenlamitz 
im Züchterheim, Hallersteiner Weg 23, Kirchenlamitz 
 
 
Themen, die angesprochen werden sollen, können bis spätestens 5 
Tage vor der jeweiligen Bürgerversammlung bei der Stadtverwaltung 
Kirchenlamitz, Marktplatz 3, 95158 Kirchenlamitz, eingereicht werden.  
 
Über die Zulassung weiterer Themen beschließt nach den 
Bestimmungen der Gemeindeordnung die Bürgerversammlung. 
 
Die gesamte Bürgerschaft wird zu den jeweiligen 
Bürgerversammlungen recht herzlich eingeladen. 
 
Kirchenlamitz, den 13.04.2026 

STADT KIRCHENLAMITZ 

 

Jens Büttner                                                                                                    

Erster Bürgermeister 


